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Generell gibt es aber kein generelles betriebliches Beschäftigungsverbot mehr. Die Schulleitung
kann schwangere Kolleginnen in NRW auch normal im Unterricht einsetzen. Wie zielführend das
angesichts der 14tägigen Sperre bei Auftreten eines Covid-Falls ist, muss natürlich jede SL für
sich entscheiden.
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